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Regeste
Nichteintreten auf Asylgesuch und Wegweisung (Dublin-Verfahren - Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG)
Erwägungen
E. 1.1
Gemäss Art. 31 VGG beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Be- schwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 VwVG. Das SEM gehört zu den Behörden nach Art. 33 VGG und ist daher eine Vorinstanz des Bundesver- waltungsgerichts. Eine das Sachgebiet betreffende Ausnahme im Sinne von Art. 32 VGG liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist daher zuständig für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde und entschei- det auf dem Gebiet des Asyls in der Regel – so auch vorliegend – endgültig (Art. 105 AsylG; Art. 83 Bst. d Ziff. 1 BGG).
E. 1.2
Die Beschwerde ist frist- und formgerecht eingereicht worden. Der Be- schwerdeführer hat am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen, ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und hat ein schutz- würdiges Interesse an deren Aufhebung beziehungsweise Änderung. Er ist daher zur Einreichung der Beschwerde legitimiert (Art. 105 und Art. 108 Abs. 3 AsylG; Art. 48 Abs. 1 sowie Art. 52 Abs. 1 VwVG). Auf die Be- schwerde ist einzutreten.
E. 2
Mit Beschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht (einschliesslich Missbrauch und Überschreiten des Ermessens) sowie die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden (Art. 106 Abs. 1 AsylG).
E. 3
Im Urteil D-1534/2022 vom 22. April 2022 kam das Bundesverwaltungsge- richt zum Schluss, dass die grundsätzliche Zuständigkeit Italiens für die Durchführung des Asylverfahrens gegeben sei (vgl. a.a.O. E. 3.3). Weiter wurde festgehalten, dass das italienische Asylsystem derzeit trotz punktu- eller Schwachstellen keine systemischen Mängel aufweise. Es könne an- genommen werden, dass Italien seinen völkerrechtlichen Verpflichtungen gemäss der EMRK, der FoK und dem Abkommen vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30) nachkomme (vgl. a.a.O. E. 5.3). Zudem gehe das Bundesverwaltungsgericht in ständiger Rechtsprechung davon aus, dass Italien über eine ausreichende medizini- sche Infrastruktur verfüge und der Zugang zum Gesundheitssystem über die Notversorgung hinaus gewährleistet erscheine. Eine Rückkehr nach Italien stelle keine Verletzung von Art. 3 EMRK dar (vgl. a.a.O. E. 5.5). Hin- sichtlich der geltend gemachten Foltererfahrungen wurde ausgeführt, aus den Akten gehe nicht klar hervor, was im Irak vorgefallen sei und ob die
D-2274/2022 Seite 7 betreffenden Erlebnisse als Folter zu qualifizieren wären. Ferner sei fest- zuhalten, dass die Mitgliedstaaten gemäss Art. 25 Abs. 1 der Richtlinie 2013/33/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung von Normen für die Aufnahme von Personen, die in- ternationalen Schutz beantragen (nachfolgend: Aufnahmerichtlinie) dafür Sorge tragen, dass Personen, die Folter oder andere schwere Gewalttaten erlitten haben, die erforderliche Behandlung erhalten, insbesondere den Zugang zu adäquater medizinischer sowie psychologischer Betreuung. Schliesslich sei nicht von einem durch Art. 8 EMRK geschützten Abhängig- keitsverhältnis zwischen dem Beschwerdeführer und seinen in der Schweiz lebenden Familienangehörigen auszugehen. Hinsichtlich der An- wendung der Souveränitätsklausel aus humanitären Gründen kam das Ge- richt indessen zum Schluss, dass sich das SEM dabei auf nicht mehr ak- tuelle Einschätzungen gestützt und es unterlassen habe, eine Gesamtbe- trachtung aller massgeblichen Umstände vorzunehmen. Damit liege eine Ermessensunterschreitung vor, weshalb die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen sei.
E. 4.1
Das SEM führte in der angefochtenen Verfügung aus, der medizinische Sachverhalt sei vorliegend als ausreichend erstellt zu erachten, weshalb es nicht – wie in der Eingabe vom 4. Mai 2022 beantragt – erforderlich sei, ein psychiatrisches Gutachten einzuholen. Soweit eine starke Verschlech- terung des Gesundheitszustands des Beschwerdeführers mit Panikatta- cken und Suizidabsichten vorgebracht werde, sei dies zu relativieren, zu- mal gemäss den Arztberichten vom 1. und 5. April 2022 keine Eigen- oder Fremdgefährdung bestehe und der Beschwerdeführer sich glaubhaft von Suizidalität distanziert habe. Es erweise sich zudem nicht als angezeigt, eine individuelle Garantie der italienischen Behörden einzuholen. Das Bun- desverwaltungsgericht habe in seinem neuen Referenzurteil D-4235/2021 vom 19. April 2022 festgehalten, dass in sogenannten "take charge"-Kons- tellationen auch bei gravierenden gesundheitlichen Problemen keine Ga- rantien mehr eingeholt werden müssten. Insgesamt stelle der Vollzug der Wegweisung keine Verletzung von Art. 3 EMRK dar. Hinsichtlich der Aus- führungen zu den erlittenen Foltererfahrungen und der Forderung nach Er- stellung eines Foltergutachtens sei darauf hinzuweisen, dass die Prüfung von Asylgründen nicht Gegenstand des vorliegenden Zuständigkeitsver- fahrens sei. Der Beschwerdeführer könne die betreffenden Vorbringen ebenso wie allfällige ihm gestützt auf Art. 14 FoK zustehenden Rechte ge- genüber den italienischen Behörden geltend machen. Sodann verfüge das
D-2274/2022 Seite 8 SEM bei der Anwendung der Souveränitätsklausel aus humanitären Grün- den gemäss Art. 29a Abs. 3 der Asylverordnung 1 über Verfahrensfragen (AsylV 1; SR 142.311) über einen Ermessensspielraum. Auch wenn der Beschwerdeführer angesichts seines langjährigen früheren Aufenthalts über eine gewisse Verbindung zur Schweiz verfüge, lasse sich daraus kein Recht auf einen Aufenthalt ableiten. Die letzten acht Jahre habe er im Irak verbracht und es sei ihm auch unter Berücksichtigung seiner gesundheitli- chen Probleme zuzumuten, sich in Italien zurechtzufinden. Es sei grund- sätzlich nicht Sache der betroffenen Person, den für ihr Asylverfahren zu- ständigen Staat selber zu wählen. Massgebend für dessen Bestimmung seien die Kriterien der Dublin-III-VO, welche es nicht erlaubten, persönliche Präferenzen zu berücksichtigen. Auch vorhandene oder fehlende Sprach- kenntnisse hätten keinen Einfluss auf eine Überstellung, zumal die italieni- schen Behörden relevante Informationen nicht nur in Italienisch zur Verfü- gung stellten. Der Beschwerdeführer könne sich überdies bemühen, die italienische Sprache zu erlernen. Ungeachtet der vorhandenen emotiona- len Bindung bestehe ferner kein Abhängigkeitsverhältnis zu seinen Ver- wandten. Der Kontakt zu diesen könne mittels moderner Kommunikations- mittel weiterhin gepflegt werden, und auch einem Besuch der Angehörigen in Italien stehe nichts entgegen. Zwar sei es nachvollziehbar, dass der Be- schwerdeführer aufgrund seines Gesundheitszustands nicht auf den Kon- takt zu seiner Familie verzichten möchte. Es sei jedoch nicht davon auszu- gehen, dass er auf die unmittelbare Nähe seiner Verwandten angewiesen sei. Nach der Ausreise im Jahr 2013 habe er dauerhaft von diesen getrennt gelebt; erst seit kurzem bestehe wieder ein enger und persönlicher Kon- takt. Ferner verfüge Italien über eine ausreichende medizinische Versor- gung, so dass die Behandlung seiner gesundheitlichen Probleme und die Fortführung der psychiatrischen und psychologischen Therapie dort erfol- gen könne. Schliesslich sei darauf hinzuweisen, dass die Anwendung der Souveränitätsklausel eine Ausnahme darstelle. Unter Berücksichtigung al- ler Umstände könne die Rückkehr nach Italien im Fall des Beschwerdefüh- rers nicht als eine Massnahme von solcher Härte angesehen werden, dass aus humanitären Gründen darauf verzichtet werden müsste.
E. 4.2
In der Beschwerdeschrift wird dargelegt, dass die Rechtsvertretung von der behandelnden Fachärztin am 11. Mai 2022 eine neue ärztliche Be- scheinigung, datierend vom 10. Mai 2022, erhalten habe. Darin werde er- neut festgehalten, dass der Beschwerdeführer an einer (…), leide. Auf- grund der im Heimatstaat erlittenen Folter sei er schwer traumatisiert und äussere immer wieder ernstzunehmende suizidale Absichten. Seine ein- zige psychische Stütze sei in den familiären Bezugspersonen in E._______
D-2274/2022 Seite 9 sowie in der ununterbrochenen Psycho- und Traumatherapie zu sehen. Jegliche direkte Konfrontation mit der drohenden Überstellung nach Italien habe eine starke Verschlechterung des psychopathologischen Zustands- bilds ausgelöst, insbesondere in Form von Panikattacken, (…) und akuter Suizidalität. Dies sei nicht als Erpressungsversuch zu verstehen, sondern als Ausdruck einer massiven (…) Hoffnungs- und Hilflosigkeit. Bei einer Überstellung nach Italien bestehe die hohe Wahrscheinlichkeit einer vitalen Gefährdung in Form akuter Suizidalität sowie Chronifizierung der beste- henden Beschwerden, welche sich zu einer (…) entwickeln könnten. Auch eine kurze Unterbrechung der Traumatherapie sei aus psychiatrischer Sicht nicht vertretbar angesichts der drohenden irreversiblen schweren psychischen Leiden und der akuten Suizidalität. Mit Eingabe vom 11. Mai 2022 sei die ärztliche Bescheinigung dem SEM eingereicht und um deren Berücksichtigung im Verfahren gebeten worden; das unterschriebene Exemplar sei am 12. Mai 2022 um 8:30 Uhr nachgereicht worden. Der Nichteintretensentscheid vom 9. Mai 2022 sei der Rechtsvertretung am 12. Mai 2022 um 12:00 Uhr zugestellt worden. Die genannte Bescheini- gung sei dem SEM am Vortag und somit rechtzeitig vor Eröffnung der Ver- fügung abgegeben worden. Aufgrund der darin enthaltenen fachärztlichen Einschätzungen zu den Gefahren für die Gesundheit des Beschwerdefüh- rers im Falle einer Wegweisung nach Italien stelle diese ein rechtserhebli- ches Beweismittel dar, welches das SEM jedoch unbeachtet gelassen habe. Die fehlende Berücksichtigung dieses Dokuments verletze den An- spruch auf rechtliches Gehör und habe eine unvollständige Feststellung des Sachverhalts zur Folge. Gemäss fachärztlicher Einschätzung sei beim Beschwerdeführer im Fall der Überstellung mit hoher Wahrscheinlichkeit von einer vitalen Gefähr- dung auszugehen. Bei der Beurteilung des Suizidrisikos sei zu beachten, dass er in der Vergangenheit bereits zwei Suizidversuche unternommen habe. Ein erfolgreicher Selbstmord hätte naturgemäss eine erhebliche Ver- kürzung der Lebenserwartung zur Folge. Die mögliche Entwicklung seiner Erkrankung zu einer (…) wäre zudem als erhebliche, unwiederbringliche Verschlechterung seines Gesundheitszustands zu erachten. Somit drohe eine Verletzung von Art. 3 EMRK, welche mit der Überstellung an sich ver- bunden sei und unabhängig von der medizinischen Versorgung in Italien bestehe. Das SEM halte dagegen ohne nähere Begründung fest, die Über- stellung führe nicht zu einer Verletzung von Art. 3 EMRK. Es gehe dabei aber nicht auf die zahlreichen fachärztlichen Berichte, das Dublin-Ge- spräch, die Eingaben des Beschwerdeführers sowie die Ausführungen sei- ner Familie ein. Damit werde die Begründungspflicht verletzt, zumal die
D-2274/2022 Seite 10 ärztlichen Bescheinigungen genau zum gegenteiligen Schluss – dass be- reits eine kurze Unterbrechung der Traumatherapie sowie die Überstellung an sich eine vitale Gefährdung bedeuten würde – kämen. Bei Zweifeln an der ärztlichen Einschätzung wäre das SEM gehalten gewesen, weitere Ab- klärungen durchzuführen oder bei der behandelnden Fachärztin nachzu- fragen. Sodann sei vorliegend unbestritten, dass es sich beim Beschwer- deführer um ein hochvulnerables Folteropfer handle. Nachdem das italie- nische Asylsystem bei der Unterbringung vulnerabler Personen nach wie vor schwerwiegende Mängel aufweise, sei anzunehmen, dass er in einem Erstaufnahmezentrum – statt in den auf solche Personen spezialisierten Strukturen – untergebracht werde. Dort herrschten anhaltend prekäre Zu- stände, insbesondere aufgrund unzureichender finanzieller Mittel. Psycho- logische Unterstützung stehe frühestens nach Erhalt einer Steuernummer und einer Krankenkassenkarte sowie einer Verweisung an einen Facharzt zur Verfügung, was mehrere Monate dauern könne. Die erforderliche psy- chiatrisch-psychologische Unterstützung des Beschwerdeführers wäre in Italien nicht gewährleistet und es bestehe ein akutes Risiko, dass er keine adäquate medizinische Behandlung erhalte. Selbst die spezialisierten Ein- richtungen seien unterfinanziert und für besonders schwere psychische Beschwerden nicht gerüstet. Das Fehlen einer angemessenen Behand- lung und einer nahtlos verfügbaren langfristigen Traumatherapie würde zu intensivem Leiden oder einer erheblichen Verkürzung der Lebenserwar- tung führen. Es bestehe somit ein "real risk", dass der Beschwerdeführer in Italien eine gegen Art. 3 EMRK verstossende Behandlung zu gewärtigen hätte. Die Vorinstanz sei daher verpflichtet, auf das Asylgesuch einzutre- ten. Trotz des neusten Referenzurteils des Bundesverwaltungsgerichts, ge- mäss welchem auch bei schweren gesundheitlichen Problemen in "take- charge"-Konstellationen nicht systematisch individuelle Garantien einzuho- len seien, müsse das SEM im Einzelfall prüfen, ob solche erforderlich wä- ren. Angesichts der konkreten Situation des Beschwerdeführers wäre es angezeigt, eine Garantieerklärung der italienischen Behörden hinsichtlich einer adäquaten und nahtlosen medizinischen Versorgung, der Verfügbar- keit und des Zugangs zu holistischen Rehabilitationsmassnahmen im Sinne von Art. 14 FoK sowie einer Unterbringung in den Strukturen für vul- nerable Personen einzuholen. Eventualiter werde daher beantragt, die Sa- che an die Vorinstanz zurückzuweisen und diese aufzufordern, entspre- chende Garantien einzuholen.
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E. 4.3
In seiner Vernehmlassung äusserte sich das SEM zur ärztlichen Be- scheinigung vom 10. Mai 2022. Diese enthalte keine neuen Diagnosen und die darin dokumentierten gesundheitlichen Probleme seien im Zeitpunkt des Erlasses der angefochtenen Verfügung bereits bekannt gewesen. Der Beschwerdeführer habe nach seiner Rückkehr nach Italien die Möglichkeit, dort ein Asylgesuch einzureichen und die medizinischen Leistungen, auf die er gemäss Aufnahmerichtlinie Anspruch habe, geltend zu machen. Nach dem Referenzurteil D-4235/2021 hätten Personen, die im Rahmen eines "take-charge"-Verfahrens gestützt auf die Dublin-III-VO nach Italien überstellt würden, grundsätzlich Zugang zur erforderlichen und dringend indizierten medizinischen Behandlung sowie zu einer angemessenen Un- terkunft. Davon sei auch im Fall des Beschwerdeführers auszugehen. Zu- dem werde seinem aktuellen Gesundheitszustand bei der Organisation der Überstellung Rechnung getragen, indem die italienischen Behörden einge- hend über notwendige medizinische Behandlungen informiert würden. Da diese auch in Italien umgehend verfügbar seien, gehe das SEM nicht da- von aus, dass die Überstellung zu einer Chronifizierung der bestehenden Diagnosen und irreversiblem schweren psychischen Leiden führe. Allfällige suizidale Tendenzen könnten lediglich ein temporäres Vollzugshindernis darstellen. In Bezug auf die Einschätzungen in der ärztlichen Bescheini- gung vom 10. Mai 2022 sei festzuhalten, dass diese der freien Beweiswür- digung unterlägen, wobei dem Umstand Rechnung zu tragen sei, dass be- handelnde Ärzte im Hinblick auf ihre auftragsrechtliche Vertrauensstellung in Zweifelsfällen eher zu Gunsten ihrer Patienten aussagten.
E. 4.4
In der Replik wurde dem entgegengehalten, dass für die Erstellung des medizinischen Sachverhalts nicht allein die Diagnosen massgebend seien, sondern auch die Prognose der Krankheitsentwicklung. Vorliegend habe die behandelnde Ärztin festgehalten, eine Überstellung sei aus psychiatri- scher Sicht nicht vertretbar, da eine hohe Gefahr von akuter Suizidalität und rasch eintretenden irreversiblen psychischen Leiden bestehe. Ange- sichts der Lage in Italien könne die Einschätzung des SEM, dass der Be- schwerdeführer dort adäquaten Zugang zur medizinischen Behandlung er- halte, nicht geteilt werden. Es komme zu zeitlichen Verzögerungen, vul- nerable Personen würden nicht als solche identifiziert und mangels ausrei- chender finanzieller Mittel erhielten Betroffene die ihnen zustehenden Leis- tungen wie psychiatrische und psychologische Betreuung nicht. Selbst wenn der Beschwerdeführer die benötigten Behandlungen erhalten würde, wäre ein kurzer Behandlungsunterbruch unvermeidbar, was von Dr. D._______ ausdrücklich als nicht vertretbar eingeschätzt worden sei. Die
D-2274/2022 Seite 12 Erkenntnisse des SEM, wonach eine Überstellung nicht zu einer Chronifi- zierung der bestehenden Diagnosen und irreversiblem schwerem psychi- schen Leiden führen würde, stehe in krassem Gegensatz zu jenen der be- handelnden Psychiaterin. Mangels Fachwissens stehe es jedoch nicht in der Kompetenz des SEM, deren Diagnosen sowie die Krankheitsprogno- sen in Zweifel zu ziehen. Es habe auch keine weiteren Abklärungen getrof- fen, welche die ärztlichen Prognosen widerlegen könnten.
E. 5
Vorab ist festzuhalten, dass die grundsätzliche Zuständigkeit Italiens für die Beurteilung des Asylgesuchs des Beschwerdeführers bereits im Verfahren D-1534/2022 festgestellt wurde und nicht bestritten ist. Gegenstand des vorliegenden Verfahrens bildet daher lediglich die Frage, ob die Schweiz aufgrund von bindenden völkerrechtlichen Bestimmungen zur Anwendung der Souveränitätsklausel verpflichtet gewesen wäre sowie ob das SEM sein Ermessen bei der Prüfung eines humanitären Selbsteintritts rechts- konform ausgeübt hat.
E. 6.1
In der Beschwerdeeingabe wird in verschiedener Hinsicht gerügt, das SEM habe wesentliche Aspekte – wie etwa die Arztzeugnisse, die Ausfüh- rungen anlässlich des Dublin-Gesprächs, die Eingaben der Rechtsvertre- tung sowie insbesondere die ärztliche Bescheinigung vom 10. Mai 2022 – nicht in seine Beurteilung miteinbezogen, womit es die Begründungspflicht verletzt und auf Basis eines unrichtig respektive unvollständig festgestell- ten Sachverhalts entschieden habe.
E. 6.2
Gemäss Art. 29 VwVG haben die Parteien Anspruch auf rechtliches Gehör, welches als Mitwirkungsrecht alle Befugnisse umfasst, die einer Partei einzuräumen sind, damit sie in einem Verfahren ihren Standpunkt wirksam zur Geltung bringen kann (vgl. BGE 144 I 11 E. 5.3; BVGE 2009/35 E. 6.4.1). Mit dem Gehörsanspruch korreliert die Pflicht der Be- hörden, die Vorbringen tatsächlich zu hören, ernsthaft zu prüfen und in ihrer Entscheidung angemessen zu berücksichtigen. Die Begründung muss so abgefasst sein, dass die betroffene Person den Entscheid gegebenenfalls sachgerecht anfechten kann. Die Behörde muss die wesentlichen Überle- gungen nennen, von denen sie sich hat leiten lassen und auf die sie ihren Entscheid stützt. Nicht erforderlich ist hingegen, dass sich die Begründung mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzt und jedes ein- zelne Vorbringen ausdrücklich erwähnt oder widerlegt (vgl. BGE 136 I 184 E. 2.2.1, 126 I 97 E. 2.b).
D-2274/2022 Seite 13 Unrichtig ist die Sachverhaltsfeststellung, wenn der Verfügung ein falscher und aktenwidriger Sachverhalt zugrunde gelegt wird oder Beweise falsch gewürdigt worden sind; unvollständig ist sie, wenn nicht alle für den Ent- scheid rechtswesentlichen Sachumstände berücksichtigt werden (vgl. KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts- pflege des Bundes, 3. Aufl. 2013, Rz. 1043).
E. 6.3
Vorab ist betreffend die ärztliche Bescheinigung vom 10. Mai 2022 fest- zuhalten, dass die angefochtene Verfügung des SEM vom 9. Mai 2022 da- tiert. Auch wenn der Entscheid erst am 12. Mai 2022 eröffnet wurde, war dieser bereits gefällt, als der ärztliche Bericht ausgestellt wurde. Entspre- chend konnte letzterer nicht mehr berücksichtigt werden. Das SEM hat sich sodann in seiner Vernehmlassung zum Inhalt dieses Arztberichts geäus- sert und der Beschwerdeführer hatte im Rahmen seiner Replik die Mög- lichkeit, dazu Stellung zu nehmen. In diesem Zusammenhang liegt weder eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör noch eine mangel- hafte Sachverhaltserstellung vor.
E. 6.4
Ferner lässt sich aus dem Umstand, dass das SEM die vorliegenden Akten – darunter den Inhalt des Dublin-Gesprächs, die Eingaben der Rechtsvertretung und die ärztlichen Unterlagen – anders gewichtet respek- tive daraus andere Schlussfolgerungen zieht als der Beschwerdeführer, keine Verletzung der Begründungspflicht ableiten. Aus der angefochtenen Verfügung geht mit ausreichender Klarheit hervor, aus welchen Gründen die Vorinstanz auf das Asylgesuch nicht eintrat und die Wegweisung nach Italien anordnete. Es war dem Beschwerdeführer denn auch ohne weiteres möglich, den Entscheid des SEM sachgerecht anzufechten.
E. 6.5
Schliesslich ist der Sachverhalt als vollständig und richtig festgestellt zu erachten. Bei den Akten befinden sich zahlreiche ärztliche Berichte so- wohl hinsichtlich des psychischen als auch des physischen Gesundheits- zustands des Beschwerdeführers, weshalb es nicht erforderlich erscheint, zusätzlich ein (ausführlicheres) psychiatrisches Gutachten, allenfalls nach Massgabe des Istanbul-Protokolls, einzuholen. Die Frage, welche Schlüsse aus den vorliegenden medizinischen Akten zu ziehen sind und inwiefern dies einen Einfluss auf die Beurteilung der Zuständigkeit der schweizerischen Asylbehörden hat, bildet Gegenstand der materiellen Würdigung.
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E. 6.6
Insgesamt besteht keine Veranlassung, die angefochtene Verfügung aus formellen Gründen aufzuheben respektive die Sache für weitere Ab- klärungen und zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
E. 7.1
Die Überstellung an einen anderen Staat gestützt auf die Dublin-III-VO kann einen Verstoss gegen Art. 3 EMRK darstellen, wenn dies eine schwer kranke Person dem realen Risiko einer ernsten, raschen und unwieder- bringlichen Verschlechterung ihres Gesundheitszustands aussetzen würde, welche zu intensivem Leiden oder einer erheblichen Verkürzung der Lebenserwartung führen würde (vgl. Urteil des EGMR Paposhvili ge- gen Belgien 13. Dezember 2016, Grosse Kammer 41738/10, §§ 180-193 m.w.H.). Dabei ist nicht allein ausschlaggebend, ob die betroffene Person bei einer Rückführung in einen anderen Staat die erforderliche medizini- sche Behandlung erhältlich machen könnte. Es stellt sich auch die Frage, ob allenfalls bereits die Überstellung an sich respektive ihre Auswirkungen zu einer Verletzung von Art. 3 EMRK führen könnte (vgl. Urteil des BVGer E-4850/2018 vom 5. November 2018 E. 5.2.2).
E. 7.2
Mit den gesundheitlichen Problemen des Beschwerdeführers und einer möglichen Verletzung von Art. 3 EMRK hat sich das Gericht bereits im Ur- teil D-1534/2022 auseinandergesetzt. Seither hat sich die Sachlage jedoch insofern verändert, als eine neue ärztliche Bescheinigung vom 10. Mai 2022 von Dr. D._______ (vgl. SEM-Akte […] [nachfolgend Akte 77]) zu den Akten gereicht wurde. Zudem wurde auf entsprechende Aufforderung des Gerichts hin eine weitere aktuelle ärztliche Bescheinigung vom 30. Sep- tember 2022 vorgelegt. Daraus geht hervor, dass sich der Beschwerdefüh- rer seit Dezember 2021 ununterbrochen in psychiatrisch-psychotherapeu- tischer Behandlung befindet, wobei eine (…) sowie eine (…) diagnostiziert wurden. In ihrem Bericht hielt Dr. D._______ insbesondere fest, dass eine schwere Traumatisierung sowie ernstzunehmende suizidale Absichten vor- lägen. Jegliche direkte Konfrontation mit der drohenden Überstellung nach Italien und der damit einhergehenden Trennung von seiner Familie sowie dem Abbruch der psychiatrischen Behandlung löse eine starke Verschlech- terung des psychopathologischen Zustandsbilds aus. Er leide unter Pani- kattacken, (…) und akuter Suizidalität, wobei letztere nicht als Erpres- sungsversuch, sondern als Ausdruck seiner massiven und (…) Hoffnungs- und Hilflosigkeit zu verstehen sei. Im jüngsten Bericht wurde darauf hinge- wiesen, dass sich sein Zustandsbild angesichts der unsicheren Situation betreffend die Wegweisung nach Italien in der Zwischenzeit nicht verbes- sert habe. Aus psychiatrischer Sicht bestehe bei einer Überstellung nach
D-2274/2022 Seite 15 Italien eine hohe Wahrscheinlichkeit der vitalen Gefährdung in Form akuter Suizidalität sowie rascher Chronifizierung seiner bestehenden Diagnosen, die sich zu einer (…) entwickeln könnten und beim Patienten zu irreversib- lem schwerem psychischen Leiden führen würden. Die behandelnde Ärztin erachtete daher auch eine nur kurze Unterbrechung der begonnenen Trau- matherapie aus psychiatrischer Sicht als nicht vertretbar.
E. 7.3
Zunächst ist festzuhalten, dass es keinen Grund gibt, die fachärztlichen Berichte von Dr. D._______ und die darin gestellten Diagnosen in Frage zu stellen. Der Beschwerdeführer befindet sich seit rund zehn Monaten bei ihr in fachpsychiatrischer Behandlung. Zwar scheint die Therapie eine ge- wisse unterstützende Wirkung zu zeigen; eine Verbesserung des gesund- heitlichen Zustands konnte aber – auch angesichts der unsicheren Situa- tion betreffend die Überstellung nach Italien – nicht erreicht werden. Aus der ärztlichen Bescheinigung vom 30. September 2022 sowie dem Dublin- Gespräch (SEM-Akte […]) geht zudem hervor, dass der Beschwerdeführer bereits bei seinem ersten Aufenthalt in der Schweiz unter psychischen Problemen litt und in entsprechender Behandlung war, wobei es ihm auf- grund seiner zwischenzeitlichen Erfahrungen in der Heimat, wo er gemäss eigenen Angaben misshandelt worden sei, nun noch viel schlechter gehe. Die psychischen Probleme des Beschwerdeführers bestehen offenbar seit vielen Jahren und haben sich durch traumatisierende Erlebnisse während des letzten Aufenthalts im Heimatstaats noch verschärft. Es kann somit nicht von einer kurzfristigen Krise allein aufgrund der drohenden Überstel- lung nach Italien ausgegangen werden. Vielmehr handelt es sich um lang- jährige Beeinträchtigungen, welche anhaltend einer intensiven Behandlung bedürfen. Zwar ist grundsätzlich davon auszugehen, dass notwendige me- dizinische Behandlungen in Italien verfügbar sind. Wie bereits im Urteil D- 1534/2022 festgehalten wurde, kann indessen nicht ausgeschlossen wer- den, dass dort der Zugang zur medizinischen Versorgung unter Umstän- den erschwert ist und sich die Fortsetzung der Traumatherapie mindestens für kurze Zeit verzögert (vgl. a.a.O. E. 5.5). Den jüngsten ärztlichen Berich- ten von Dr. D._______ lässt sich nun entnehmen, dass bereits eine kurz- zeitige Unterbrechung der Traumatherapie aus psychiatrischer Sicht nicht vertretbar sei, weil angesichts der bestehenden Diagnosen mit akuter Sui- zidalität sowie irreversiblen psychischen Leiden zu rechnen sei. Es wird ersichtlich, dass sich der Gesundheitszustand des Beschwerdeführers nochmals erheblich verschlechtert, sobald er mit der drohenden Überstel- lung nach Italien konfrontiert wird. Angesichts der bereits seit Jahren be- stehenden psychischen Beschwerden und der offenbar ausserordentlich
D-2274/2022 Seite 16 grossen Suizidgefahr muss vorliegend von einem besonders schwerwie- genden Fall ausgegangen werden. Es handelt sich beim Beschwerdefüh- rer um eine stark traumatisierte Person, welche allein in ihren Familienan- gehörigen, die sich in der Schweiz befinden, sowie im etablierten psychiat- rischen Vertrauensverhältnis im Rahmen der seit mehreren Monaten be- stehenden Therapie eine Stütze findet. Es muss davon ausgegangen wer- den, dass er auf diese Unterstützung angewiesen ist, damit eine gravie- rende Verschlechterung des Gesundheitszustands – in Form einer Chroni- fizierung der bestehenden Beschwerden und einer Entwicklung zu einer (…) – sowie eine akute Suizidalität verhindert werden kann. Vor diesem Hintergrund erscheint weder ein Wegfall der Unterstützung durch die in der Nähe lebenden Angehörigen noch ein Unterbruch der psychiatrisch-psy- chologischen Behandlung bis zu dem Zeitpunkt, wo eine solche in Italien aufgegleist werden könnte, vertretbar. Im vorliegenden Einzelfall kann nun auch nicht mehr davon ausgegangen werden, dass der bestehenden ho- hen Suizidgefahr allein durch geeignete Überstellungsmodalitäten begeg- net werden kann. Vielmehr bedingen die langanhaltenden und schwerwie- genden psychischen Probleme des Beschwerdeführers eine ununterbro- chene und engmaschige fachärztliche Behandlung sowie eine familiäre Betreuung von Seiten seiner Angehörigen. Bei einer Überstellung nach Ita- lien kann jedoch weder ein zumindest kurzer Unterbruch der erforderlichen Therapie ausgeschlossen werden noch kann ihn seine Familie aus der Dis- tanz im selben Ausmass unterstützen, wie sie es zurzeit tut. So wird in der Beschwerdeschrift ausgeführt, dass die Angehörigen im Falle von Panikat- tacken oder Suizidalität mit dem Auto innert einer halben Stunde bei ihm seien, um sicherzustellen, dass er sich nichts antue. Zu Recht wird darauf hingewiesen, dass eine derart intensive Betreuung durch die Verwandten nicht möglich wäre, wenn sich der Beschwerdeführer in Italien befindet.
E. 7.4
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Beschwerdeführer seit vielen Jahren unter schwerwiegenden psychischen Problemen leidet und er allein in seinen Familienangehörigen in der Schweiz sowie der Fortset- zung der bestehenden fachpsychiatrischen Therapie eine Stütze findet. Im vorliegenden Einzelfall erscheinen nur diese beiden Faktoren geeignet, ihn zu stabilisieren und eine schwerwiegende Verschlechterung seines Ge- sundheitszustands sowie eine akute Suizidalität zu verhindern. Bei einer Überstellung nach Italien wäre mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszu- gehen, dass er Suizid begeht oder die von Dr. D._______ prognostizierten irreversiblen psychischen Schäden eintreten. Es besteht daher ein "real risk" einer Verletzung von Art. 3 EMRK, welche mit der Überstellung an sich – und dem damit verbundenen Abbruch der Therapie und der räumlichen
D-2274/2022 Seite 17 Trennung von den Familienangehörigen – einherginge. Die Wegweisung nach Italien ist folglich nicht mit den völkerrechtlichen Verpflichtungen der Schweiz vereinbar, weshalb das SEM gehalten gewesen wäre, die Souve- ränitätsklausel anzuwenden und das Asylgesuch des Beschwerdeführers in der Schweiz zu behandeln (vgl. BVGE 2015/9 E. 8.2.1).
E. 8
Aus den vorstehenden Erwägungen ergibt sich, dass die Beschwerde gut- zuheissen und das SEM anzuweisen ist, auf das Asylgesuch des Be- schwerdeführers einzutreten.
E. 9.1
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Verfahrenskosten zu erheben (Art. 63 Abs. 1 VwVG).
E. 9.2
Dem vertretenen Beschwerdeführer wäre angesichts seines Obsie- gens in Anwendung von Art. 64 VwVG und Art. 7 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bun- desverwaltungsgericht (VGKE, SR 173.320.2) grundsätzlich eine Entschä- digung für die ihm notwendigerweise erwachsenen Parteikosten zuzuspre- chen. Er war auf Beschwerdeebene jedoch durch seine zugewiesene Rechtsvertretung im Sinne von Art. 102h AsylG vertreten. Das SEM richtet dem Leistungserbringer – der nach Art. 102f und Art. 102i AsylG für die Sicherstellung, Organisation und Durchführung der Rechtsvertretung zu- ständig ist – eine Entschädigung für die Wahrnehmung der Rechtsvertre- tung im Beschwerdeverfahren, insbesondere das Verfassen einer Be- schwerdeschrift, aus (Art. 102k Abs. 1 Bst. d AsylG). Es ist daher davon auszugehen, dass dem Beschwerdeführer keine Parteikosten erwuchsen, weshalb keine Parteientschädigung zuzusprechen ist (vgl. BVGE 2017 VI/3 E. 9.2.4 f.). (Dispositiv nächste Seite)
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